Melchior - Rundbriefe zur Abschiebungshaft


An die

Bezieher

des Rundbriefs

zur Abschiebungshaft

Rundbrief 09/2006

I. 

Minderjährigen-Haft

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 12. Januar 2006 – 20 W 565/05 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Die Entscheidung betrifft in erster Linie die Minderjährigen-Haft und bestätigt insoweit die neuere Rechtsprechung zu dieser Frage.

Bislang sind zu dieser Thematik außerdem die nachfolgenden Entscheidungen im Anhang zum Kommentar im Volltext veröffentlicht: 

OLG Köln v. 11.09.2002 = Zurückweisung des Haftantrages mangels Darlegung durch AB

OLG Frankfurt/M v. 30.08.2004 (Einzelheiten Rundbrief 17/2004) = Feststellung der Rechtswidrigkeit mangels Darlegung der AB 

KG v. 18.03.2005 (Rundbrief 08/2005, Seite 36) = Feststellung der Rechtswidrigkeit mangels Darlegung der AB

OLG München v. 28.04.2005 (Rundbrief 11/2005, Seite 47) = Zurückverweisung 

OLG München v. 09.05.2005 (Rundbrief 11/2005, Seite 47) = Auslagenentscheidung zu Lasten der AB

KG v. 14.10.2005 (Rundbrief 19/2005, Seite 72) = 18. Geburtstag in Haft 

OLG Zweibrücken v. 09.03.2006 (Rundbrief 08/2006, Seite 33) = Zurückverweisung wegen unterbliebener Altersfeststellung

Soweit feststellbar, ist die Erlasslage für die haftantragstellenden Behörden noch nicht überall der neueren Rechtsprechung zur Minderjährigen-Haft angepasst.

Das OLG Frankfurt/M spricht in der beigefügten Entscheidung die Frage an, ob die Zahlung einer Sicherheitsleistung zur Abwendung von Abschiebungshaft überhaupt ein gesetzlich zulässiges Mittel sei, lässt diese Frage aber offen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es für jede Maßnahme, die als milderes Mittel zur Vermeidung von Haft eingesetzt wird, eine Rechtsgrundlage geben muß. Diese Thematik ist allerdings bisher so gut wie nicht bearbeitet. 

Die Entscheidung des OLG Frankfurt/M ist auch auf der kostenlosen Rechtsprechungsdatenbank des Herausgebervereins von Richterinnen und Richtern des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main (www.hefam.de) veröffentlicht.

II.

Zur örtlichen Zuständigkeit des Gerichts bei Haftverlängerungen

Zur Bekanntmachung einer Haftentscheidung

Zur Vollmacht

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 26. April 2006 – 34 Wx 044/06 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Im konkreten Fall hatte die Ausländerbehörde einen Haft-Verlängerungsantrag nicht nur bei dem örtlich unzuständigen Amtsgericht angebracht, sondern es auch noch unterlassen, das Gericht darüber zu informieren , dass ihr eine umfassende Vertretungsvollmacht des Verfahrensbevollmächtigten des Betroffenen vorliegt, mit der Folge, dass der Bevollmächtigte weder zum Termin hinzugezogen noch vom Gericht über den Verlängerungsbeschluss zeitnah informiert wurde. 

Mehr kann an sich prozessual kaum falsch laufen. Es ist auch schwer nachvollziehbar, wie solche Dinge bei ordnungsgemäßer Verfahrensführung unbemerkt bleiben können.

Es gehört zu den Basics des Haftrechts, dass das Gericht der Erstanordnung auch für Verlängerungsentscheidungen örtlich zuständig bleibt, wenn keine Abgabe der Sache erfolgt ist. Das Amtsgericht darf also nur über die Fortdauer einer von einem anderen Gericht angeordneten Haft entscheiden, wenn eine Abgabeentscheidung des Erstgerichts vorliegt. Ebenso muß bei einer Anhörung des Betroffenen selbstverständlich die Frage zur Sprache kommen, ob er anwaltlich vertreten ist.

Das OLG München hatte sich in der mitgeteilten Entscheidung ausschließlich mit der Frage der Rechtzeitigkeit bzw. Wiedereinsetzung hinsichtlich der von dem Verfahrensbevollmächtigten des Betroffenen eingelegten sofortigen Beschwerde zu befassen. Beides wurde verneint. Auf die Leitsätze und die Begründung des Beschlusses wird verwiesen.

Aus der Begründung besonders hervorzuheben ist der Hinweis auf OLG Schleswig vom 16.01.1996 – 2 W 9/96 – (= SchlHA 1996, 224; NVwZ 1996, 1142; NJW 1997, 203), dass nämlich eine umfassende Verfahrensvollmacht auch im Verlängerungsverfahren gilt.     

III.

Zum fehlenden Rechtsschutzinteresse an einer Fortsetzungsfeststellung    bei nicht vollzogener Überhaft-Anordnung

Beigefügt ist die Loseblatt-Version einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle vom 17. März 2006 – 22 W 10/06 - mit der höflichen Bitte, diese Unterlage dem bisherigen Bestand (Anhang) hinzuzufügen.

Das Oberlandesgericht hat das Rechtsschutzinteresse für die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Überhaft-Anordnung verneint, weil diese nicht vollzogen, sondern der Betroffene bereits aus der Strafhaft heraus abgeschoben wurde. 

Die Entscheidung liegt auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung zu dieser Frage. Dennoch sind Zweifel an der Plausibilität  dieser  Rechtsprechung anzumelden, weil jede Haftanordnung (auch wenn die Behörde von ihr keinen Gebrauch macht) diskriminierend ist. Nach diesseitigem Verständnis wird das auch von dem BVerfG so gesehen, wenn in der Entscheidung  vom 5.12.2001 - 2 BvR 527/99 – u.a. ausgeführt wird:

b) Hiernach ist in den vorliegenden Fällen ein von der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG umfasstes Rechtsschutzbedürfnis gegeben. Mit der Anordnung von Haft zur Sicherung der Abschiebung, die schwerwiegend in das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG eingreift, ist - wie sich aus den in § 57 Abs. 2 AuslG angeführten Haftgründen ergibt - notwendig die an das zurechenbare Verhalten des Ausländers anknüpfende Feststellung verbunden, der Betroffene werde ohne die Inhaftierung seine Abschiebung wesentlich erschweren oder vereiteln oder er werde versuchen unterzutauchen. Implizit beinhaltet eine richterliche Haftanordnung damit den Vorhalt, der betroffene Ausländer habe sich in einer Weise gesetzwidrig verhalten - oder drohe sich so zu verhalten -, die seine Inhaftierung rechtfertige. Die Haftanordnung ist damit auch geeignet, das Ansehen des Betroffenen in der Öffentlichkeit herabzusetzen. Die Gewährung von Rechtsschutz kann im Hinblick auf das bei Freiheitsentziehungen bestehende Rehabilitierungsinteresse weder vom konkreten Ablauf des Verfahrens und dem Zeitpunkt der Erledigung der Maßnahme noch davon abhängen, ob in Abschiebungshaftfällen Rechtsschutz typischerweise noch vor Beendigung der Haft erlangt werden kann.

Im konkreten Fall hatte sich die Haftanordnung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens (durch Abschiebung) erledigt.  Das OLG hat die weitere Beschwerde als unzulässig verworfen und keine alle drei Instanzen umfassende (§ 16 FEVG einbeziehende) Kostenentscheidung (nach Erledigung) getroffen. In dem zuletzt genannten Punkt bestehen allerdings Unsicherheiten in der Rechtsprechung. Es wird hierzu beispielsweise auf die Entscheidung des BayObLG vom 16.08.2004 – 4Z BR 045/04 – (Anhang zum Kommentar) verwiesen, in welcher es ebenfalls um eine nicht vollzogene und im Verlauf des Rechtsbeschwerdeverfahrens erledigte Überhaftanordnung ging (umfassende Kostenentscheidung von Amts wegen).  Vorsorglich könnte der Betroffene nach diesseitigem Verständnis, wenn Zweifel an der Zulässigkeit einer Umstellung auf einen Feststellungsantrag bestehen, hilfsweise eine Beschränkung auf den Kostenpunkt vornehmen (vgl. hierzu bei ähnlicher Sachlage: BayObLG vom 14.03.2001 – 3Z BR 78/01 - ).

Düsseldorf, den  22. Mai 2006
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